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Verhandlungen über ein Konkordat mit
Preußen 1919-1923

Wie in Bayern und dem Reich eröffnete die Novemberrevolution auch

in Preußen die Möglichkeit, das Verhältnis von Kirche und Staat neu zu

regeln. Vor 1918 existierte kein Preußenkonkordat. Die Beziehungen

zwischen der katholischen Kirche und dem Königreich Preußen waren

lediglich durch Zirkumskriptionsbullen geregelt: die Bulle "De salute

animarum" vom 16. Juli 1821 und das Breve "Quod de fidelium" vom

16. Juli 1821 für Altpreußen, die Bulle "Impensa Romanorum" vom

26. März 1824 für Hannover sowie die Bullen "Provida sollersque" vom

16. August 1821 und "Ad dominici gregis custodiam" sowie das Breve

"Re sacra" vom 28. Mai 1827 für die oberrheinische Kirchenprovinz.

In ihnen wurden neben der Zirkumskription auch die Organisation der

Diözesen und deren Dotation geregelt. Hinzu kamen Staatsgesetze,

die vor allem im Kulturkampf erlassen worden waren. Die Frage der

Fortgeltung dieser Rechtssetzungen nach dem Sturz der Monarchie

sollte bestimmend für die Verhandlungen der nächsten Jahre werden.

Die Kirchenartikel der Weimarer Reichsverfassung brachten zwar de

iure die Einführung der Kirchenfreiheit mit sich. Jedoch wandten sich

insbesondere Bayern und Preußen gegen eine umfassende Auslegung

dieser Freiheiten, da sie sich ihre kulturpolitische Landeshoheit nicht

beschneiden lassen wollten. In der preußischen Landesverfassung

hieß es zwar in Artikel 82, Absatz 3: "Die sonstigen [d. h. nicht das

protestantische landesherrliche Kirchenregiment betreffenden] bisher

vom König gegenüber den Religionsgesellschaften ausgeübten Rechte

werden im Sinne von Art. 137 der Reichsverfassung geregelt." Doch war

damit ein mögliches Konkordat nicht verfassungsmäßig abgesichert.

Preußen vertrat die Position der Fortgeltung der Zirkumskriptionsbullen

und war zunächst nur bereit, deren Bestimmungen an die Weimarer

Reichsverfassung anzupassen, um dafür Zugeständnisse vom Heiligen

Stuhl zu erlangen. Diese Auffassung brachte die preußische Regierung in

einem Pro-Memoria vom 29. Dezember 1919 zum Ausdruck (Dokument

Nr. 3180). Pacelli stimmte diesem aus taktischen Gründen zu, obgleich

es das Ziel der Kurie war, die Bestimmungen des Codex Iuris Canonici

von 1917 auch in Preußen durchzusetzen. Dies kam sinnfällig in der

Allokution Benedikts XV. vom 21. November 1921 zum Ausdruck

(Dokument Nr. 10148). Der Heilige Stuhl erkannte aber de facto die

Fortgeltung der Zirkumskriptionsbullen an, um die Verhandlungen über

eine neue Regelung nicht zu gefährden.

Angelehnt an Dieter Golombek kann man die Verhandlungen zwischen

Preußen und dem Heiligen Stuhl der Jahre 1919 bis 1923 in zwei Phasen

einteilen:

www.pacelli-edition.de/dokument.html?idno=3180
www.pacelli-edition.de/dokument.html?idno=3180
www.pacelli-edition.de/dokument.html?idno=10148
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Die 1. Phase erstreckte sich von der Kontaktaufnahme der preußischen

Regierung mit Pacelli im Dezember 1919 bis zum Beginn der offiziellen

Initiative der Reichsregierung in Richtung eines Reichskonkordats

im Januar 1921. Einen ersten Anlass zu Verhandlungen zwischen

Preußen und dem Heiligen Stuhl bot die Besetzung des erzbischöflichen

Stuhls von Köln, nachdem Erzbischof Felix von Hartmann im November

1919 verstorben war. Zwar wurde mit Karl Joseph Schulte ein allseits

genehmer Kandidat von Hartmanns Nachfolger, aber grundsätzliche

Entscheidungen über die ungeklärte rechtliche Lage wurden nicht

getroffen (Dokument Nr. 1007). 

Die 2. Phase erstreckte sich von Januar 1921 bis zum ergebnislosen

Stillstand der Verhandlungen im Januar 1923. Insbesondere zwischen

1920 und 1922 bemühte sich die Reichsregierung unter Reichskanzler

Joseph Wirth um ein Reichskonkordat. Sie tat dies vor allem aus

außenpolitischen Erwägungen, da sie hoffte, mit einem solchen Vertrag

die territoriale Integrität des Reichs zu stabilisieren. Preußen war im

Prinzip gegen ein Reichskonkordat, da es in ihm eine Gefährdung

der eigenen Kulturhoheit sah. Des Weiteren machte es die Akzeptanz

von Reichskonkordatsverhandlungen vom Verzicht Bayerns auf seine

eigenen seit 1920 laufenden Konkordatsverhandlungen abhängig.

Schließlich schloss es die Aufnahme einer der Kernforderungen –

nämlich die Regelung der Schulfrage – kategorisch aus. Letztendlich

hintertrieb der deutsche Botschafter beim Heiligen Stuhl Carl-Ludwig

Diego von Bergen, der bis 1920 preußischer Gesandter ebenda gewesen

war, im Sommer 1922 erfolgreich diese Bemühungen. Da sich auch

der außenpolitische Fokus der Reichsregierung von der Territorial-

auf die Reparationsfrage verschob, kamen die Bemühungen um

ein Reichskonkordat zunächst zum Stillstand. Jedoch setzten diese

Bemühungen der Reichsregierung und die gleichzeitigen Verhandlungen

um ein Bayernkonkordat die preußische Regierung unter Druck. Es

entstand der manifeste Wunsch nach einem eigenen Preußenkonkordat.

Kultusminister Carl Heinrich Becker äußerte diesen gegenüber Pacelli in

seinem Schreiben vom 20. Juni 1921 (Dokument Nr. 10744). Da Preußen

jedoch nur ein Minimalkonkordat intendierte, wurde das Interesse an

einem solchen Vertrag von Seiten des Heiligen Stuhls gedämpft.

Auch der Amtsantritt Kultusminister Otto Boelitz' im November 1921

führte zu keiner Intensivierung der Verhandlungen. Zwar konnte Pacelli

im Rahmen der Besetzung des bischöflichen Stuhls von Trier 1921/22

Preußen aufgrund der drohenden kirchenadministrativen Abspaltung

des Saargebietes zu Konzessionen zwingen (Dokument Nr. 3410),

jedoch war diesem Erfolg keine Dauer beschieden. Als der preußische

Episkopat Wünsche für eine zukünftige Regelung des Verhältnisses

zwischen Kirche und Staat formulierte und sie mit dem Schreiben

des Breslauer Fürstbischofs Adolf Kardinal Bertram vom 24. Januar

1922 an Pacelli übersandte (Dokument Nr. 445), der sie seinerseits

an Boelitz weiterleitete, nahm Boelitz in seinem Antwortschreiben vom

www.pacelli-edition.de/dokument.html?idno=1007
www.pacelli-edition.de/dokument.html?idno=10744
www.pacelli-edition.de/dokument.html?idno=3410
www.pacelli-edition.de/dokument.html?idno=445
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28. April 1922 (Dokument Nr. 446) nur zur Frage der Mitwirkung des

Staates bei der Besetzung höherer kirchlicher Ämter, der Vorbildung und

Nationalität von Geistlichen und der Pfarrbesoldung Stellung. Obwohl

Pacelli mit seinem Schreiben vom 30. Juni 1922 (Dokument Nr. 553)

den Kultusminister drängte, zu allen Punkten zu antworten, war Boelitz

nur bereit, schrittweise über einzelne strittige Fragen zu verhandeln. Ein

umfassendes Konkordat stand für ihn nicht mehr zur Debatte. Diese

Position unterstrich er gegenüber Pacelli in seinem Schreiben vom

29. Januar 1923, mit dem die Verhandlungen vorläufig ergebnislos

beschlossen wurden. Sie erreichten insgesamt nicht einmal das Stadium

der Vorklärungen. Dieses Schreiben leitete Pacelli allerdings nicht an den

Heiligen Stuhl weiter.
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